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489 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates vm. GP. 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Ma
chunze, Horn un~Genossen, betreffend ein 
8, Staatsvertragsdurchführungsgesetz (631 A). 

_ Durch § 19 Abs. 3 de~ 1. Staatsvertragsdurch
führungsgesetzes, BGBL Nr. 165/1956, war, für 
die bis nach Inkrafttreten des Staatsvertrage~ 
fremdverwalteten Unternehmen und Betriebe ein 
Moratorium bis 30. Juni 1957 hinsidltlich der 

,vor der übergabe entstandenen beziehungsweise 
hinsichtlich der sich auf die Zeit vor der über
gabe beziehenden Verbindlichkeiten g.eschaffen 
worden, da dies für die Erhaltung der wIrtschaft
lichen Existenz dieser Unternehmen und Be
triebe unerläßlich war. Mit Rücksicht auf die 
Fortdauer der wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
vieler dieser Unternehmen und Betriebe ist das 
Moratorium durch das 4. Staatsvertragsdurch
führungsgesetz, BGBl. Nr. 177/1957, bis 30. Juni 
1958 verlängert worden. Da bei einem Ablauf 
des Moratoriums zu diesem Zeitpunkt immer 
noch eine existenzgefährdende Illiquidität bei 
einer Anzahl dieser Unternehmen und Betriebe 
eintreten würde, haben 'die Abgeordneten 
Mac h u n z e, Ho r n, Mit te r e r, Ben y a 
und Genossen in der 59. Sitzung des National
rates am 11. Juni 1958 einen Antrag eingebracht, 
durch welchen eine nochmalige Verlängerung des 
Moratoriums bis 31. März 1959 herbeigeführt 
werden 5011. Den genannten Abgeordneten er
schien eine solche generelle Verlängerung zweck
mäßiger als eine Regelung der Verlängerung für 

Krippner 
Berichterstatter 

einzelne Fälle, da hiefür em besonderes Ver
fahren erforderlich wäre. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat sich in 
seiner . Sitzung vom 19. Juni 1958 mit dem et~ 
wähnten Antrag und dem darin enthaltenen 
Entwurf' eines 8. Staatsvertragsdurchführungs
gesetzes befaßt. In der Beratung, der auch B.un
desminister für Finanzen Prof. Dr. Kam I t z 
beiwohnte, ergriffen außer dem Berichterstatter 
die Abge()rdneten Dr. P f e i f e rund M a r k 
das Wort. ' 

Der Ausschuß nahm an dem Gesetzentwurf 
schließlich keine meritorischen Änderungen vor. 
Da jedoch die von der Bundesregierung im 
Nationalrat eingebrachten Entwürfe eines 6. und 
7. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes noch einer 
eingehenderen V orbera tung unterzogen werden 
müssen, hat der Ausschuß beschlossen, dem 
Nationalrat den Antrag zu unterbreiten, den als 
8. Staatsvertragsdurchführungsgesetz bezeichne
ten Initiativantrag der oben genannten Abgeord
neten als 6. Staatsvertragsdurchführungsgesetz 
anzunehmen und die später zu beschließenden 
Gesetzentwürfe der Regierungsvorlagen 465 und 
466 der Beilagen zu den stenographischen Proto
kollen als 7. und 8. Staatsvertragsdurchführungs
gesetz zu bezeichnen . 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt daher 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem a n
g e s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 19. Juni 1958 

Prinke 
Obmannstellvertreter 
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). 
Bundesgesetz, mit dem das t. Staats-. 

vertragsdurchführungsgesetz abgeändert wird 
(6. Staatsvertragsdurchführungsgesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Bundesgesetz vom 25. Juli 1956, BGBl. 
Nr. 165, betreffend die Durchführung einzelner 
Bestimmungen des IV. Teiles des Staatsvertrages 
(1. Staatsvertragsdurchführungsgesetz), in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 10. Juli 1957, 
BGBl. Nr. 177, mit dem das 1. Staatsvertrags
durchführungsgesetz abgeändert und ergänzt 
wird (4. Staatsvertragsdurchführungsgesetz), wird 
abgeändert wie folgt: 

§ 19 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 
"Vom Tage der Verlautbarung des Gläubiger

aufrufes an können Ansprüche aus Dienstver-

hältnissen, die sich auf die Zeit vor der über
gabe des· Unternehmens oder des Betriebes be
ziehen, bis zum 30. Juni 1957, sonstige An
sprüche, sofern sie vor der übergabe des Unter
nehmens oder des Betriebes entstanden sind, bis 
~um 31. März 1959 weder bei einer inländischen 
Behörde geltend gemacht noch im Inlande voll
streckt werden; diese Zeiten werden in eine Ver
jährungs- oder Aussc:hlußfrist nicht emge
rechnet." 

Artikel 11. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 30. Juni 1958 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind die für die Vollziehung des § 19 Abs. 3 des 
1.' Staatsvertragsdurchführungsgesetzes zuständi-
gen Bundesministerien betraut. 
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